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Amtlicher Teil.

Bekanntmachung

über die Regelung des Verkehrs mit Web -, Wirk - und
Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung.

Vom 13. Juli 1916.
Auf Grund des § 19 der Bekanntmachung über die Regelung

des B-rkehrs mit Web-, Wirk- und Strickwaren für d>e bürgerliche
Bevölkerung v7m 10. Juni 1916 (RGBl . S . 463) brmge ich folgendes
zur öffentlichen Kenntnis : ^

Der § 8 der Bekanntmachung über die Regelung des Verkehrs
mit Web-, Wirk- und Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung
uom 10 Juni 1916 findet keine Anwendung auf solche Gew.rbe
treibende, die außer den Waren , die sie beim Gewerbebetrieb im
Umherziehen mit sich führen, kein Warenlager haben.

II.
In das Verzeichnis der Gegenstände nach der Bekanntmachung

vom 10. Juni 1916 (RGBl . S 468). °uf welche die Vor,chnften
der Bekanntmachung über die Regelung de-^Verkchrs mit WebWirk- und Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung vom 10.
Juni 1916 mit Ausnahme der §§ 7, 10, 14, lo und -0 keine An
Wendung finden, sind aufzunehmen:

L a) Alle Artikel der aus Waschstoff hergestellten Damen-
Sommerkonfektiou, sofern sie am 6. ^ um 1916 fertigge-
stellt oder zugeschnitten waren.

20b) Mädchenkleider für das schulpflichtige Alter und Kinder-
kleider für das Alter bis zu 6 Jahren , sofern deren
Kleinhandelspreis

für ein Waschkleid lö , Mk.
für ein Kleid aus Wolle oder Velvet 2c>,— MI.

35. Gummimäntel und gummierte Badeartikel. Ter Gummie¬
rung steht Ersatzgummierung gleich.

Berlin,  den 13. Juli 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Dr . H e l s f e r i ch.

Diese Verordnung (Paßordnung ) tritt mit dem 1. Aug.
1916 in Kraft . Mit dem gleichen Zeitpunkt tritt die Verordnung,
betreffend anderweite Regelung der Paßpflicht , vom 16. Dez. 1914
(RGBl . S . 521) außer Kraft.

Urkundlich unter unserer Hochsteigenhandrgen Unterschrift
und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Großes Hauptquartier , 21. Juni 1916.
(Siegel .) ^Wilhelm.Dr . H e l f f e r i ch.

Verordnung
betreffend anderweite Regelung der Paßpflicht.

Vom 21. Juni 1916.
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden , Deutscher Kaiser,

König von Preußen usw.
verordnen auf Grund des Gesetzes über das Paßwesen vom
12. Oktober 1867 (BGBl . S . 33) im Namen des Reichs für das
Reichsgebiet, mit Ausnahme Elsaß -Lothringens , was folgt:

§1
' Wer das Reichsgebiet verläßt oder wer aus dem Auslande in

das Reichsgebiet eintritt , ist verpflichtet, sich durch einen Paß
über seine Person auszuweisen.

Der Paß bedarf vor dem jedesmaligen Grenzübertritte des
Sichtvermerkes der zuständigen deutschen Behörde.

8 2
Jeder Ausländer , der sich im Reichsgebiet aushält , ist ver¬

pflichtet, sich durch einen Paß über seine Person auszuweisen.
8 3

Für besondere Fälle kann der Reichskanzler auch andere
amtliche Papiere (Paßersatz ) als genügenden Ausweis für den
Grenzübertritt (§ 1 Abs. 1) oder den Aufenthalt im Reichsgebiet
(tz 2) allgemein zulassen oder Befreiung von dem Erfordernisse
des Sichtvermerkes (§ 1 Abs. 2) allgemein gewähren.

8 4
Für Grenzbezirke, insbesondere für den kleinen Grenzverkehr,

sowie zum Verkehr auf bestimmten Wasserstraßen , können die
Militärbefehlshaber (Oberkommandos , stellvertretenden General¬
kommandos, Marine -Stations -Kommandos ) nach Benehmen mit
den zuständigen Landesbehörden gewissen Arten von Personen
den Grenzübertritt mit anderen Ausweisen als Pässen gestatten
oder Befreiung von dem Erfordernisse des Sichtvermerkes gewähren.

8 5
Im Einzelfalle kann der stellvertretende Generalstab der

Armee und der Admiralstab der Marine , sowie die für den Grenz¬
ubertritt zuständigen Militärbefehlshaber Ausnahmen von den
Vorschrrsten des § 1 zulassen.

^ 8 6
Der Reichskanzler erläßt die zur Ausführung dieser Ver-

orvnung erforderlichen Anordnungen , insbesondere über Form
und Inhalt der Pässe und des Sichtvermerkes , über die Voraus¬
setzungen für die Ausstellung der Pässe und des Sichtvermerkes,

über das bei der Ausstellung des Sichtvermerkes zu
beobachtende Verfahren ; er bestimmt, inwieweit von dem Er¬
fordernisse des jedesmaligen Sichtvermerkes (8 1 Abs. 2) Befteiunggewahrt werden kann.
.rTsf,f °(!Keit 2*A^ *möler Ausführungsanordnungen nicht
erlaffen werden" ^ Zuordnungen von den Landeszentralbehörden

« 8 7
... Vorschriften dieser Verordnung gelten für den Grenz-
ubertntt von und nach den besetzten Gebieten , die an das Reichs-
gebiet angrenzen, nur insoweit, als nicht besondere Anordnungen
der zuständigen Militärbehörden bestehen.

Bekanntmachung
betreffend Ausführungsvorschriften zu der Paßverordnung.

Vom 24. Juni 1916.
Auf Grund der mir im 8 6 Abs. 1 der Paßverordnung vom

21. Juni 1916 (RGBl . S . 599) erteilten Ermächtigung bestimme
ich hierdurch folgendes:

Ausstellung der Püffe.
Deutsche Pässe.

1. Die bisher erlassenen Vorschriften über die Zuständigkeit
der Behörden zur Ausstellung von deutschen Pässen bleiben in

^ 2'. Pässe sind in der Regel mit Geltung für die Dauer eines
Jahres , keinesfalls für eine längere Dauer auszustellen. Ber
Ausstellung eines neuen Paffes ist der alte Paß einzuziehen.

3. Kinder unter 12 Jahren erhalten keinen Paß . Familien¬
pässe werden künftig nicht mehr ausgestellt. Personen über 12
Jahre bedürfen eines selbständigen Passes . Früher ausgestellte
Familienpässe bleiben nur bis zum 30. Sept . 1916 gültig. Kinder
unter 12 Jahren , die die Grenze überschreiten, bedürfen eines
amtlichen Ausweises über Namen , Alter und Wohnort.

4 Für Pässe dürfen — abgesehen von Mimstenalpassen —
nur die vom Bundesrat beschlossenenMuster verwendet werden.

5. Deutsche Pässe dürfen nur Personen ausgestellt werden,
deren Staatsangehörigkeit in einem deutschen Bundesstaat oder
deren unmittelbare Reichsangehörigkeit feststeht. Die Staats¬
angehörigkeit oder die unmitelbare Reichsangehorrgkert ist in
wem Paffe zu vermerken : war der Paßinhaber früher staatlos,
oder besaß er eine nicht deutsche Staatsangehörigkeit , so ist auch
dies unter Angabe der fremden Staatsangehörigkeit und des
Zeitpunktes , zu dem er Deutscher geworden ist, zu vermerken.

6. Deutsche Pässe düfen nicht ausgestellt werden:
a) wenn der Ausstellung gesetzliche Hindernisse entgegenstehen;
b wenn der Verdacht besteht, daß der Paß in den Händen

des Inhabers eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit be¬
deuten würde . ^ , .. . .

7. Deutsche Pässe müssen mit einer Personalbeschreibung
und mit einer Photographie des Paßinhabers aus neuester Zeit,
mit dessen eigenhändiger Unterschrift unter der Photographie,
sowie mit einer amtlichen Bescheinigung darüber versehen sein,
daß der Paßinhaber tatsächlich die durch die Photographie dar¬
gestellte Person ist und die Unterschrift eigenhändig vollzogen hat.
Die Photographie ist auf den Paß aufzukleben und amtlich derart
abzustempeln, daß der Stempel etwa zur Halste auf der
Photographie , zur anderen Hälfte auf dem Papier des Paffes
angebracht ist. _ . .... . . . ...

Die amtliche Bescheinigung muß von der zuständigen deutschen
Paß - oder Polizeibehörde oder von dem deutschen Berufskonsul
oder Gesandten ausgestellt sein.

Ausländische Pässe.
8. Ausländische Pässe müssen von der zuständigen Behörde

ausgestellt sein und die Staatsangehörigkeit — gegebenenfalls
auch die ftühere Staatsangehörigkeit — des Paßinhabers ein-

süddeutsche Pässe nach Ziffer 3 und nach 7 Abs. 1
geltenden Vorschriften finden auf ausländische Passe entsprechende
Anwendung . Die amtliche Bescheinigung kann außer von der
zuständigen ausländischen Behörde oder einer der m Ziffer 7
Abs. 2 genannten deutschen Behörden vom Berufskonsul oder
Gesandten des Landes , dem der Paßinhaber angehört , ausgestellt
werden. Im Ausland genügt auch die gerichtliche Bescheinigung.

P a ß e r s a tz.
9 Soweit die Paßbehörden ermächtigt werden, in besonderen

Fällen einen Personalausweis als Paßersatz auszustellen (§ 3 der
Paßverordnung ), hat die Ausstellung nach anliegendem Muster

zu edolgen^ ^ Militärbefehlshabern blAer getroffenen oder
austecht erhaltenen Anordnungen , wonach für besondere Falle auch
andere amtliche Papiere (Paßersatz ) als genügender Ausweis für
den Grenzübertritt oder den Aufenthalt im Reichsgebiete zuge-
laffen sind, bleiben in Kraft mit der Wirkung , daß der Paß¬
ersatz, soweit der Aufenhalt im Reichsgebiet in Frage kommt,
für das ganze Reichsgebiet Geltung hat.

Ausstellung der Sichtvermerke.
10. Für die Ausstellung der Sichtvermerke zuständig (Sicht¬

vermerksbehörden) sind:
a)  wenn der Paß zur Ausreise aus dem Reichsgebiete ver¬

wendet werden soll, die von den Landeszentralbehorden be¬
stimmten Verwaltungsbehörden , und zwar:
bei Paßinhabern , die im Deutschen Reich einen Wohnsitz

oder dauernden Aufenthalt haben, die für den Wohn¬
sitz oder Aufenthaltsort zuständige Verwaltungsbehörde;
bei Paßinhabern , die im Deutschen Reich einen Wohn¬
sitz oder dauernden Aufenthalt nicht haben, die für den
Ort zuständige Verwaltungsbehörde , von dem auch die
Ausreise angetreten werden soll;

b) wenn der Paß zur Einreise in das Reichsgebiet verwendet
werden soll, der deutsche Berufskonsul oder Gesandte , und

beî Patzinhabern , die im verbündeten oder neutralen Aus¬
lande einen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt haben,
der für den Wohnsitz oder Aufenthaltsort zuständige
Konsul oder Gesandte : .

i bei Paßinhabern , die im feindlichen Auslande einen Wohn¬
sitz oder dauernden Aufenthalt haben , oder die ihre
Reise außerhalb Europas angetreten oder auf der Reife
ein feindliches oder vom Feinde besetztes Land berührt
haben , der Konsul oder Gesandte in dem Lande , von
dem aus der Grenzübertritt erfolgen soll;

bei Paßinhabern , die im Auslande einen Wohnsitz oder
dauernden Aufenthalt nicht haben, der Konsul oder
Gesandte in dem Lande , von dem aus die Reife an¬
getreten werden soll.

Ist für einen Paßinhaber , der im Auslande seinen Wohnsitz
oder dauernden Aufenthalt hat , die Erlangung des Sichtver¬
merkes von dem für seinen Wohnort zuständigen Konsul oder
Gesandten nach Lage der örtlichen Verhältnisse nicht möglich, so
kann der Sichtvermerk von dem Konsul oder Gesandten in dem
Lande ausgestellt werden , von dem aus die Reise angetreten
werden soll. Die Ausstellung ist erst zulässig, nachdem durch
Rückftage bei dem zuständigen Konsul oder Gesandten , oder wenn
dies nach Lage der örtlichen Verhältnisse nicht möglich ist, durch
geeignete Ermittelungen einwandfrei festgestellt worden ist, daß
alle Voraussetzungen für die Ausstellung des Sichtvermerks er-

füllt find̂ ie Ausstellung der Sichtvermerke darf nur erfolgen,
wenn die Notwendigkeit der Reise, (Ein -, Aus - oder Durchreise)
ausreichend und einwandfrei dargetan ist und der Zweck der
Reise den öffentlichen Interessen nicht zuwiderläuft . Sie mutz
jedenfalls versagt werden:

a) wenn der -Reise gesetzliche Hindernisse entgegenstehen;
b) wenn die Reise eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit

bedeuten würde ; _
c) wenn durch die Reise allgemeine wirtschaftliche Interessen

geschädigt würden ; ,
d) wenn der Verdacht besteht, daß eine Ausreise aus de«

Reichsgebiet in der Absicht vorgenommen werden soll, Ver¬
mögen der Steuerpflicht zu entziehen.

12. Wehrpflichtigen darf für die Ausreise der Sichtvermerk
nur mit Zustimmung des Bezirkskommandos ausgestellt werden,
in dessen Kontrolle sie stehen. Soweit für Wehrpflichtige eine
solche Kontrolle nicht besteht, ist die Zustimmung desjenigen Be¬
zirkskommandos erforderlich, in dessen Bezirk die Wehrpflichtigen
ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt haben.

13. Ist zur Reise die besondere Erlaubnis einer Militärbe - >
Hörde erforderlich, so darf der Sichtvermerk nur ausgestellt werden, '
wenn der Nachweis für die Erteilung der Erlaubnis durch Vor¬
legung des militärischen Passierscheins beigebracht wird.

14. Für jeden Grenzübertritt ist ein besonderer Sichtvermerk
erforderlich.

Beim Vmstegen eines dringenden staatlichen, wirtschaftlichen
oder als berechtigt anzuerkennenden anderen Bedürfnisses kann
der Sichtvermerk auch zur Rückreise oder zu mehrmaligem Grenz¬
übertritt ausgestellt werden (Rückreise-, Dauersichtvermerk.) Der
Rückreise- und der Dauersichtvermerk werden in der Regel nur zum
Ueberschreiten derselben Grenzübergangsstelle und nur dann aus¬
gestellt, wenn die völlige Zuverlässigkeit (Unverdächtigkeit) des
Paßinhabers feststeht.

15. In dem Sichtvermerke müssen angegeben sein:
a) wenn er zur Ausreise ausgestellt wird:

die deutsche Grenzausgangsstelle,
der Zeitraum , innerhalb dessen die Ausreise erfolgen mutz,
das Reiseziel,
der Reisezweck,
die Dauer des Aufenthaltes im Ausland;

b) wenn er zur Einreise ausgestellt wird:
die deutsche Grenzeingangsstelle , . . .
der Zeitraum , innerhalb dessen die Einreise erfolgen muß,
das Reiseziel unter Hervorhebung der im Inland zu be¬

suchenden Orte oder Oertlichkeiten,
der Reisezweck,
die Dauer des Aufenthalts im Inland,
und sofern der Paßinhaber keinen Wohnsitz oder dauernden

Aufenthalt im Inland hat, in der Regel mindestens
zwei Deutsche oder zwei deutsche Firmen , die im In¬
land aufgesucht werden sollen;

e) wenn der Sichtvermerk zur Durchreise ausgestellt wird:
die deutsche Grenzeingangsstelle,
die deutsche Grenzausgangsstelle , ,, ,
der Zeitraum , innerhalb dessen die Einreise erfolgen mutz,
der für die Durchreise durch das Inland zn wählende

Reiseweg, . _ . .
die für die Durchreise zur Verfügung stehende Zeit,
das Reiseziel,
der Reisezweck; t

b) wenn der Sichtvermerk für Hin - und Rückreise oder zu
mehrmaligem Grenzübertritt ausgestellt wird (Rückreise-,
Dauersichtvermerk) :
die deutsche Grenzausgangs - oder Eingangsstelle,

eise ‘
in dem die Gültigkeit des Sichtvermerks

bei

das Reiseziel,
der Zeitpunkt,

erlischt,
im Rückreisesichtvermerk autzerdem:
der Reisezweck. t . . ..

16. Der Antrag auf Ausstellung des Sichtvermerkes ist
der zuständigen Behörde anzubrtngen.

Mit dem Antrag hat der Paßinhaber vorzulegen:
a) einen gültigen Patz ; . . . .
b) Nachweise, die den Zweck und die Notwendigkeit der

Reise in ausreichender Weise ergeben;
c) nicht aufgezogene Photographien , die der Photographie im

Paffe entsprechen müssen, und zwar mindestens 3, bet
einem Durchreise-, Rückreise- oder Dauersichtvermerk
mindestens 4, bei ausnahmsweiser Zubilligung von mehr
als einer Grenzübergangsstelle so viel mehr Abzüge als
Grenzübergangsstellen über die eine Stelle hinaus zugeo
billigt werden sollen.

Besondere Bestimmungen
für Besatzungen der zwischen deutschen Seehäfen und

dem Ausland verkehrenden Kauffahrteischiffen.
(Schiffsführer — Kapitäne - , Schiffsoffiziere, Schiffsleute sowie

die übrigen auf dem Schiffe angestellten Per ;onen.
17. Zur Aufstellung der Sichtvermerke für die Schiffsbe-

satzuna (Seeschiffersichtvermerk) sind zuständig:
1 a ) wenn der Paß zur Ausreise aus einem deutschen Hafen

an Bord eines Schiffes v .rwendet werden soll, die Sicht¬
vermerksbehörde , des Hafenorts , von dem aus der Patz-
inhaber die Fahrt antritt , oder falls am Hafenort eine
solche ihren Sitz nicht hat , die für den Hafenort zuständige
Ortspolizeibehörde;



b) wenn der Pak zur Einreise in einen deutschen Hasen an
Bord eines Schiffes verwendet werden soll, neben dem
sonst zuständigen Berufskonsul -oder Gesandten (Ziffer 10b)
der deutsche Berufskonsul oder Gesandte in dem Lande,
von dem aus der Paßinhaber die Fahrt antritt ; einer
Rückfraae bei dem sonst zuständigen Konsul oder Gesandten
aemäk Ziffer 10b Abs. 2 bedarf es nicht.

Fst die Beschaffung des Sichtvermerkes bei einem
deutschen Berufskonsul oder Gesandten für den Paßinhaber
besonders erschwert (weite Entfernung vom Sitze des Konsuls
oder Gesandten , Kürze der Zeit vor der Abfahrt des
Schiffes und dgl .), so kann der Sichtvermerk bei der nach
a) zuständigen Behörde des ersten deutschen Hafenorts,
den das Schiff bestimmungsgemätz anläuft , nachgeholt
werden.

18. Die Notwendigkeit der Reise gilt als dargetan , wenn me
dienstliche Stellung als Schiffsführer oder Schiffsofsizier oder die
Anmusterung aus einem zur Fahrt von oder nach deutschen
Seehäfen bestimmten Schiffe nachgewiesen wird.

19. Der Seeschiffersichtvermerk wird als Rückreise- oder
Dauersichtvermerk ausgestellt , wenn sich ein Bedürfnis hierfür
aus der dienstlichen Stellung des Paßinhabers auf dem Schiff
oder aus dem Inhalt des Heuervertrags (Heuerscheins) ergibt.

Die Geltungsdauer des Sichtvermerks ist dem Bedürfnis ent¬
sprechend zu bemessen. Der Sichtvermerk erlischt vor Ablauf seiner
Geltungsdauer , wenn der Paßinhaber aufhört , der Besatzung
des im Vermerk bezeichneten Schiffes anzugehören.

20. Im Falle der Ausreise aus einem deutschen Hafen
kann in einem Rückreisesichtvermerke für die Rückkehr ein anderer
deutscher Hafen als der Ausreisehafen angegeben werden. In
einem Dauersichtvermerke können mehrere deutsche Häfen als
Ausreise- oder Einreisehäfen zugelassen werden.

21.' Die örtliche Geltung der Seeschiffersichtvermerke ist auf
die darin aufgeführten deutschen Hafenorte beschränkt. Zum
Aufsuchen anderer Hafenorte oder zur Vornahme einer Reise in
das Reichsgebiet (Binnenreise ) berechtigt dieser Sichtvermerk nicht.

22. Im Seeschiffersichtvermerke müssen angegeben sein:
Der Name des Schiffes , auf dem der Paßinhaber fährt,

seine dienstliche Stellung auf dem Schiffe,
seine Nummer in der Musterrolle , sowie
die deutschen Häfen , die er besuchen darf.
23. Mit dem Anträge auf Ausstellung des Seeschiffersichtver-

merkes sind außer dem Passe des Antragstellers und den gemäß
Ziffer 18, 19 erforderlichen Nachweisen so viele nicht aufgezogene
Photographien des Paßinhabers vorzulegen, wie Hafenorte im
Sichtvermerk angegeben werden sollen, und mindestens eine weitere
ebensolche Photographie.

24. Trägt der deutsche Berufskonsul oder Gesandte Bedenken,
dem Paßinhaber einen Rückreise- oder Dauersichtvermerk auszu¬
pellen, so kann er für die Reise nach dem deutschen Einreisehafen
einen einfachen Seeschiffersichtvermerk ausstellen, der nur für diesen
Hafen gilt. Ueber die Ausstellung des Sichtvermerkes für die
Rückreise oder eines Dauersichtvermerkes befindet alsdann die
zuständige inländische Dienststelle.

25. Will der Paßinhaber von dem Einreisehafen aus eine
Binnenreise antreten (Ziffer 21 Satz 2,) so gilt die Annahme,
daß er mit dem Verlassen des Hafenortes die deutsche Grenze
überschreitet.

Will der Paßinhaber die Binnenreise unternehmen, um im
Binnenlande zu verbleiben , so bedarf er eines Einreisesichtsver¬
merks nach den allgemeinen Bestimmungen (Ziffer lOff). Der
Sichtvermerk wird jedoch in diesem Falle von der Sichtvermerks¬
behörde des Hafenortes ausgestellt ; hat die Sichtvermerksbehörde
ihren Sitz nicht am Hafenorte , so ist für die Reise zu dieser Be¬
hörde eine schriftliche Erlaubnis der für den Hafenort zuständigen
Ortspolizeibehörde einzuholen ; in der Erlaubnis ist der Reisezweck
«nzugeben. Mit der Ausstellung des Einreisesichtoermerkesverliert
der Seeschiffersichtvermerkseine Gültigkeit.

Will der Paßinhaber die Binnenreise nur für eine im voraus
bestimmbare Zeit unternehmen , um nach deren Ablauf die Seefahrt
auf demselben Schiffe fortzusetzen, so kann , falls die Notwendigkeit
der Binnenreise ausreichend begründet wird und Bedenken nicht
bestehen, die für den Einreisehafen zuständige Ortspolizeibehörde
diese Binnenreise genehmigen . Die Genehmigung ist unter An¬
gabe des Zweckes, des Zieles und der Dauer der Binnenreise
von der Polizeibehörde im Passe zu vermerken. Der Genehmi¬
gungsvermerk ersetzt den nach den allgemeinen Vorschriften sonst
erforderlichen Rückreisesichtvermerk. Kehrt der Paßinhaber nicht
rechtzeitig nach dem Hafenorte zur Fortsetzung der Seefahrt zurück
oder beachtet er die ihm bei Erteilung der Genehmigung aufer¬
legten Verpflichtungen nicht, so wird der Seeschiffersichtvermerk
ungültig.

Berlin,  den 24. Juni 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers,

Dr . H e l f f e r t ch.

WKtgtlMg des vndchrs mit friiljlutloffcln.
Auf Grund der § 12 und 25- der Bekanntmachung vom

4. November 1915 zur Ergänzung der Bekanntmachung über
die Errichtung von Preisprüfungsstellen und die Versorgungs¬
regelung vom 25 . Sept . 1915 wird mit Zustimmung des
Herrn Regierungspräsidenten für den Rheingaukreis folgen¬
des angeordnet:

1 .

Frühkartoffeln im Sinne dieser Anordnung sind alle
diejenigen Kartoffeln, die vor dem 15. August d. Js . ge¬
erntet werden.

2.
Die Erzeuger von Frühkartoffeln im Rheingaukreise sind

verpflichtet, alle Frühkartoffeln an den Kreiskommunalver¬
band des Rheingaukrei es zu verkaufen, auf die sie nicht zur
Verwendung in der eigenen Wirtschaft Anspruch haben. Ver¬
gleiche Bekanntmachungenvom 31 . März und 19. Juni d. Js.
RGBl . S . 223/532 . Jede Verfütterung von Frühkartoffeln,
die zur menschlichen Ernährung geeignet sind, ist verboten.

3.
Der Handel mit Frühkartoffeln im Rheingaukreise —

abgesehen von dem Weiterverkauf der von dem Kreiskom¬
munalverband erworbenen Kartoffeln durch die Gemeinden—
ist nur mit Genehmigung des Kreisausschuffes gestattet.

4.
Auf Verlangen des Kreisausschusses haben die Erzeuger

die Ernte ihrer Frühkartoffeln innerhalb einer angemessenen
Frist auszuführen. Sie haben ferner innerhalb 6 Tagen
nach Veröffentlichung dieser Anordnung die Größe der mit
Frühkartoffeln bestellten Fläche, den mutmaßlichen Ertrag
und die .als Speise- und Saatkartoffeln für die eigene Wirt¬
schaft beanspruchte Menge der Gemeindebehörde ihres Wohn¬
orts anzuzeigen. Die Erzeuger sind verpflichtet, die Anfuhr
der Frühkartoffeln nach der nächsten Bahnstation oder einem
gleich weit entfernten anderen Orte unentgeltlich auszuführen.

5.
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Anordnungen

werden mit Geiängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geld¬
strafe bis zu 1500 Mk. bestraft.

6.
Diese Anordnung tritt sofort in Kraft . '
Rüdesheim  a . Rh,  den 21. Juli 1916.

Der Kreisausschuß des Rheingaukreises.

[ Handw erkskammer Wiesbaden. *5 ^ ^ N8
Betr . Verteilung von Bodenleder an die

Schuhmachereibetriebe.
Infolge der Neuorganisation der Lederverteilung übernimmt

die „Reichslederhandelsgesellschaft" das für die Zivilbevölkerung
versügbare Bodenleder zur Verteilung auf die einzelnen Handwerks¬
kammerbezirke. Innerhalb des letzteren erfolgt die Unterverteilung
durch die von der Handwerkskammer gebildete Kezirkokommisston
auf die Lederhandlungen und Schuhmacher-Rohstoffgenossenschaften
des Bezirks.

Diese Bezirkskommission handelt namens und im Aufträge
der Reichslederhandelsgesellschaft. Zunächst stellt sie für jeden selb¬
ständigen Schuhmacher des Kammerbezirks die „Lederkarte" aus.
Auf diese Lederkarte muß u. a. die Anzahl der z Zt . beschäftigten
Arbeitskräfte eingetragen sein. In Betrieben, welche 3 Arbeits¬
kräfte (Gesellen, Lehrlinge) und weniger beschäftigen, wird der
Meister als Arbeitskraft hinzugerechnet. Die Lederkarten sind nur
für den Inhaber gültig und nicht übertragbar.

Mit der Lederkarte geht der Schuhmacher zu einem, Leder¬
händler , oder einer Schuhmacher-Rohstoffgenossenschaft, von denen
er Bodenleder beziehen- will, und läßt sich in die Knndenlifte ein-
schreiben. Wo er eingeschrieben ist, hat er dann in Zukunft sein
Bodenleder zu beziehen.

Die Lederhandlung oder Rohstoffgenoffenschast hat in die
Kundenliste den Namen des Inhabers der Lederkarte, die Anzahl
der von diesem beschäftigten Arbeitskräfte einzutragen und die
Lederkarte vor Rückgabe mit Firmenstempel und Datum zu ver¬
sehen, sowie alsdann 2 Abschriften der Kundenliste der Bezirks¬
kommission einzureichen.

Die Menge des auf jeden Betrieb fallenden Bodenleders wird
durch die Lederkontrollstelle zu Berlin festgesetzt und durch die Be-
zirkskommission den Lederhandlungen und Rohstoffgenossenschaften
bekannt gegeben.

Die Abgabe des Leders an die Lederhandlungen und Rohstoff,
genoffenschaften eriolgt nur gegen Uoransberahiung in bar.
Erfolgt diese nicht innerhalb 8 Tagen , so kann der Ausschluß von
der Verteilung und die Ueberweisung des Anteils und der einge-
schriebenen Kunden an einen .anderen Lederhändler oder eine andere
Rohstoffgenossenschaftenerfolgen.

Um die Lederkarten ausstellen und die Verteilung
beschleunigen zu können, ist es nötig, daß jeder Schuh¬
machereibetrieb sofort und spätestens bis zum 28. Juli
er. der Handwerkskammer zu Wiesbaden , etwa durch
Postkarte , folgendes mitteilt:

a) Vor - und Zuname des Betriebsinhabcrs,
b) Wohnort mit Straße und Hausnummer,
c) Anzahl und Art der z. Zt. beschäftigten Arbeits¬

kräfte.
Wer dies nicht pünktlich und gewiffenhaft ausführt,

kann bei der Verteilung nicht berücksichtigt werden.
Wer einer Innung , Vereinigung oder einem Gewerbeverein

angehört , soll diese Mitteilung durch deren Vorstand hierher ge¬
langen lassen Letztere nehmen diese Mitteilungen auch von Nicht¬
mitgliedern entgegen.

Wiesbaden,  den 17. Juli 1916.
Die Handwerkskammer.

Anmeldungen können auch auf den Bürgermeistereien erfolgen
und sind von diesen gesammelt bis zum 26. d. Mts . an uns einzu¬
reichen.

Rüdesheim  a . Rh ., den 19. Juli 1916.
Der Kreisausschuß.

J .-Nr . St 1285.
Diejenigen Herren Bürgermeister , die mit der Anzeige betreffs

der öffentlichen Auslegung der Gemeindesteuerliste noch im Rückstände
find, ersuche ich, solche uunmehr innerhab 8 Tagen einzusenden.

— Verfügung vom 9. Mai 1916. J .-Nr . 850 —
Rüdesheim  a . Rh ., den 20. Juli 1916.

Der Vorsitzende
der Einkommensteuer-Veranlagungs -Kommission

des Rheingaukreises:
Wagner.

Bekanntmachung
betreffend Ankauf von Schafen zu Schlachtzwecken.
In Abänderung unserer Bekanntmachung vom 12 April 1916,

betreffend Preise für Schafe, geben wir bekannt, daß unsere Mit-
glieder beim Ankauf von Schafen zu Schlachtzwecken vom 16. Juli
1916 ab keine höheren Preise als folgende Vertragspreise ab Stall
und Standort für den Zentner Lebendgewicht bewilligen dürfen:

1. vollfleischige Lämmer und Lammbücke ohne breite
Zähne . 120 Mk.

2. vollfleischige Hammel mit nicht mehr als 4 breiten
Zähnen und vollfleischige Schafe mit nicht mehr als
2 breiten Zähnen . . . . . 110 „

3 gut genährtes älteres Schafvieh . . . 100 „
4. gering genährtes Schafvieh jeden Alters, auch

Zuchtböcke . . . . . 90 „
5. minderwertiges abgemagertes Schafvieh jeden

Alters . nach Wert, jedoch nicht über 65 „
Die Feststellung des Lebendgewichtes erfolgt unter Abzug von 5°/0
Frankfurt  a . M ., den 14. Juli 1916.

Viehhandelsverband für den Regierungsbezirk Wiesbaden.
Der Vorstand.

Der Weltkrieg.
Amtlicher deutscher Heeresbericht.

Die gewaltigen Massenanstürme der Englände , und
Franzosen erreichen außer unbedeutenden Verschiebungen
des Geländebesitzes nichts. Immer wieder brechen die
Sturmscharen vor unseren Linien zusammen. Das ist ein
Beweis für die unerhörte Zähigkeit, für die glänzende
Tapferkeit , die dort wie überall unsere Truppen entwickeln.
Kaum hat der ganze Krieg eine glänzendere Waffentat
gesehen. Das deutsche Volk, das mit atemloser Spannung
das blutige Ringen an der Somme verfolgt, ist mit dank¬
barem Herzen bei seinen kämpfenden Söhnen.

Gercbeiterter feindlicher JMaffenanftumi.
Großes Hauptquartier, 21. Juli.

Westlicher Kriegsschauplatz.
Der gestern gemeldete englische Angriff in der Gegend

von Fromelle am 19. Juli ist, wie sich herausgestellt hat,
von zwei starken Divisionen geführt worden. Die bäue¬
rische Division , auf deren Frontabschnitt er stieß, zählte
mehr als 2000 Leichen des Feindes im Vorgelände und
hat bisher 481 Gefangene, darunter 10 Offiziere sowie
16 Maschinengewehre abgeliefert.

Auf beiden Ufern der Somme holten die Feinde gestern,
wie erwartet wurde, zu einem Hauptschlagc aus ? er ist ge¬
scheitert. Die Angriffe wurden nach kräftigster Vorberei¬
tung auf einer Front von nahezu 40 Kilometer von südlich
Pozieres bis westlich Vermandovillers in zahlreichen Wellen
angc .eqt. Mehr als 17  Divisionen mit über 200 000
Manu nahmen daran teil . Das kärgliche Ergebnis .für

den Gegner ist, daß die erste Linie einer deutschen Divtsi
in etwa drei Kilometer Breite südlich von Hardecourt au
dem vordersten in de» ,800 Meter dahinter liegende
nächsten Graben gedrückt wurde, und daß feindliche A
teilungen in das vorspringende JEBärx eit nordwestlich vo»
Vermandovillers eindrangett. Auf der gesamten übrigen
Front zerschellte« die wütende» Anläufe an der todes,
mutigen Pflichttreue unserer Truppen unter auficrordent.
lichen Verlusten für die Feinde.

Auch der im Grabenkrieg überraschende Einsatz en
lischer Reiterei zu Pferde konnte daran natürlich nichts
ändern . Es sind bisher 17 Offiziere und rund 1200 Mann,
gefangengenommen worden. Von der übrigen Front sind Ev
eignisse von besonderer Bedeutung nicht zu berichten. Die
Artillerie - und Minenwersertätigkeit war südlich des Kanals
von La Bassöe und nordwestlich von Lens , sowie in den
Argonnen und beiderseits der Maas zeitweise gesteigert.
Nördlich von Vendresse(Aisnegebiet) gingen kleine franzö
fische»Abteilungen nach ergebnisloser Sprengung vor und
wurden abgewiesen: der Trichter wurde von uns besetzt.

Ein im Luftkampf abgeschossenes feindliches Flugzeu,
liegt zertrümmert südlich von Pozieres . Ein anderes is
nordöstlich von Bapaume in unsere Hand gefallen.
Östlicher Kriegsschauplatz.

Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls v. Hindert,
bürg. Südöstlich von Riga raffte sich der Feind zu einem
schwächlichen Angriffsversuch auf, der im Keime erstickt
wurde . Russische Versuche, beiderseits von Friedrichstad
über die Düna zu setzen, wurden verhindert . Nördlich von
Dweten hat eine kleine Abteilung das Westufer erreicht.
Nordöstlich von Smorgon sind vorgeschobene Feldwachen
überlegenen feindlichen ausgewichen.

Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls Prinzen
Leopold von Bayern . Die Lage ist unverändert.

Heeresgruppe des Generals v. Linsingen. Nach¬
dem zwischen Werben und Korsow russische Angriffe zum
Stehen gebracht waren, wurde der nach Werben vor¬
springende Bogen vor erwarteten umfassenden Angriffen
zurückgenommen.

Armee des Generals Grafen v. Bothmer . Abgesehen
von kleinen Vorfeldkämpfen keine Ereignisse.
Balkan -Kriegsschauplatz.

Nichts Neues.
Von englisch-französischer Seite werden in leicht zu

durchschauender Absicht die merkwürdigsten Fabeln über
deutsche Verluste im Somme-Gebiet zu verbreiten gesucht.
So wird von Poldhu in alle Welt gefunkt: Aus einem
gefundenen Schriftstück ginge hervor , daß ein Bataillon
des 119. Reserve-Regiments von seinem Bestände von
1100 Mann 960 verlor, während zwei andere Bataillone
desselben Regiments mehr als die Hälfte ihres effektiven
Bestandes einbüßten. Zur Kennzeichnung solcher Aus¬
streuungen und zur Beruhigung der schwäbischen Heimat
des Regiments wird bemerkt, daß seine Gesamtvcrluste in
den letzten Wochen bis gestem glücklicherweisewenig übet
500 Mann , also ein Viertel der englischen Angabe be¬
tragen , so beklagenswert auch dies an sich schon ist.
Oberste Heeresleitung. Amtlich durch das W.T.B.

JVHlitärifcbe Lage am i \. Juli.
Die Engländer mühen sich mit vergeblichen Angriffen

ab und gewinnen nicht erhebliches dabei, erleiden aber
ungeheure Verluste. So griffen sie gestern westlich von
Lille  auf breiter Front heftig an. Wo es ihnen gelang,
in unsere vorderen Linien einzudringen, wurden sie wieder
hinausgeworfen . Ungefähr 600 Gefangene ließen sie in
der Hand der Unfern, außerdem bedecken mehrere Tausend
englische Tote das Kampffeld. Im Gefechtsgebiet an der
Somme  haben die vereinigten Engländer und Franzosen
seit dem 1. Juli zum ersten Male wieder nach aus¬
giebiger stundenlanger Artillerie-Vorbereitung einen ein¬
heitlich geführten, großen und schweren Angriff ausgeführt.
Auf der gesamten Front von Bazentin , nördlich Albert und
Sopecourt , südwestlich Peronne , setzte der Feind den ganzen
gestrigen Tag über immer neue Kräfte ein. Der Erfolg
war , wenn man die aufgewandte Munition und die außer¬
ordentlich gewaltigen ins Feuer geführten Massen betrachtet,
äußerst geringfügig. An einer kleinen Stelle , nördlich
von Hardecourt , südlich Longueval, drang der Feind in
unseren Graben ein. Ferner mußten zwischen Monrepos
und Monacu -Ferme unsere Truppen aus den vollständig
zerschossenen Gräben der ersten Linie in die zweite Linie
zurückgelegt werden. Südlich der Somme machten die
Franzosen geringe Fortschritte in der Gegend von Barleux,
indem sie nach lOnialigem Angriff den Sternwald nahmen
und dort unsere Linie ein wenig zurückdrückten. Das Ar¬
tilleriefeuer dauerte die ganze Nacht über an. Wir haben
eine Anzahl Offiziere und etwa 1200 Franzosen und Eng¬
länder gefangennehmen können. Das ist um so bemer¬
kenswerter , als diese Gefangenen einem stürmend vor¬
gehenden Gegner abgenommen wurden. Im übrigen ist
die Lage im Westen völlig unverändert . Bei der mit so
ungeheurem Kraftaufwand vorbereiteten Offensive der Gegner
kann die Abweisung aller Angriffe nur als ein großer
und bedeutsamer Erfolg auf unserer Seite bezeichnet
werden.

Vergeltung für den französischen Fliegerkrieg
gegen Wehrlose.

(Amtlich.) Grobes Hauptquartier , 20. Juli.
In der Nacht vom 17. zum 18. Juli hat ein erneuter

französischer Fliegerangriff auf eine offene deutsche Stadt
stattgefunden. Das Ziel war die kleine Schwarzwald¬
ortschaft Kandern,  in der eine Frau mit ihren vier
Kindern getötet wurde. Nach heutigen ergänzenden Nach¬
richten sind auch die Schwarzwaldortschaften Holzen
und Mappach angegriffen worden. An beiden Orten
entstand aber nur unbedeutender Sachschaden. Die
drei Ortschaften liegen, wie alle jenseits des Rheines
von unseren Gegnern gewählten Ziele, außerhalb des
Operationsgebietes und sind ohne jede militärische
Bedeutung . Deutsche Luftangriffe sind bisher nur gegen
Festungen oder gegen Anlagen in Ortschaften gerichtet
worden , die innerhalb des Operationsgebietes als Bahn¬
knotenpunkte, Truppenlager oder -Verladestationen in un¬
mittelbarem Zusammenhang mit den Operationen stehen.
Alle im französischen Funkspruch vom 28. Juni nach¬
mittags genannten Ortschaften: Bethune, Amiens , Haze»
brouck, Bar -le-Duc , Epernay , Fismes , St . Die , Gerard-
mer, Luneville, Baccarat und Raon l'Etape, entsprechen
diesen Voraussetzungen. Der erneute ftanzösische Angriff
gegen die militärisch bedeutungslosen kleinen Schwarz-
wäldortschaften zeigt wie die Angriffe auf Freiburg und
Karlsruhe die Absicht. Luftangriffe nicht gegen militärische
Anlagen oder Truppen , sondern gegen die friedliche, wehr¬
lose Bevölkerung des Hinterlandes zu richten.

Die Vcrsnche der französischen Heeresleitung , dies als
Vergeltungsmaßregeln zu rechtfertigen, flnd nicht stichhaltig.
Vielmehr werden wir gezwungen sein, unsere bisher zu
Bombenangriffen noch nicht eingescyten starken Kampfge¬
schwader für diesen Zweck zu verwenden.
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